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RS OGH 1964/9/22 3Ob75/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1964

Norm

ABGB §1090 IIe

ABGB §1100

Rechtssatz

Eine Vereinbarung, durch die eine Sache auf unbestimmte Zeit gegen Zahlung eines einmaligen Betrages zum

Gebrauch überlassen wird, stellt mangels Bestimmbarkeit des Mietzinses keinen Bestandvertrag dar; ob sie sonst ein

gültiges Rechtsgeschäft bildet, ist nach den Umständen des Falles zu beurteilen.
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